
BENÖTIGTE AUSSTELLUNGSFLÄCHE/ EXHIBITION SPACE REQUIRED:
HALLENFLÄCHE: Platzmiete per m2 bis/up to 50 m2 € 60,00

ab/over 51 m2 € 55,50 Benötigte Fläche: ___________ m2

ab/over 101 m2 € 50,50

FREIGELÄNDE: Platzmiete per m2 bis/up to 100 m2 € 40,00
ab/over 101 m2 € 31,50 Benötigte Fläche: ___________ m2

Mindestausstellungsfläche 12 m2, Mindeststandtiefe 4 m

2. Wir beabsichtigen folgende Waren auszustellen:
We propose to exhibit the following items:

Wir werden an der Intern. Gartenbaumesse 2012 teilnehmen und umseitige Bedingungen unein geschränkt anerkennen.
We will be taking part in the Intern. Gartenbaumesse 2012 and unconditionally acknowledge the terms overleaf.

am

Eingeteilt Platzbest. Kunden Nr.

firmenmäßige Zeichnung/Signature
Gültig nur mit Stampiglie und Unterschrift

OUTDOOR: site rental per m2

required area:

required area:

INDOOR: site rental per m2

Minimum site area 12 m2

Veranstalter/Organiser:

Messebüro: A-3430 Tulln, Messegelände,
Telefon ++43(0)2272/624 030, Fax ++43(0)2272/652 52

Firmensitz Tulln, FN 91703 h, HG St. Pölten, UID Nr. ATU 20225003
www.messe-tulln.at     e-mail: messe@tulln.at

ANMELDUNG; Anmeldeschluss 18. Mai 2012
REGISTRATION; final date for registration 18th may 2012

1. Firma (offizieller Wortlaut):
Company (official name):

Anschrift:
Address:

Telefon:
Telephone:

Fax:

/

/ / /

/

Bei Rückfragen zuständig:
Contact for queries:

Persönliche e-mail:

Land/country PLZ/postcode Ort/location Straße/street

Vorwahl/dialling code Nr./number

Vorwahl/dialling code Nr./number

http:// e-mail für Ausstellerverzeichnis:

UID-Nr.: Firmenbuch Nr.:
Company register no.:

Firmensitz:
Registered office:

Preise excl. MWSt.
Prices excluding VAT

Nr. der Aufschreibung

Platzausstattung (Zutreffendes bitte ankreuzen)
Options (mark as applicable)

Wasseranschluss      Ja ❑ Nein ❑
Water                                                yes         no 

Strombereitstellung /electricity supply bis 30 m2 € 160,–
ab 31 m2 € 200,–

Anmeldegebühr /registration fee € 100,–
1% Rechtsgebühr: Gebühr gem. § 3 Abs.4 GebG 1957 lt. Bescheid des Finanzamtes für

Gebühren und Verkehrsteuern Wien vom 10. 2.1977, Zl. 386/77-1/77.1% legal fee

Stecker 230 V ❑
Stecker 5x16 A ❑
Stecker 5x32 A ❑

23. - 27. August 2012

Stromanschluss        Ja ❑ Nein ❑
Electricity                yes           no

Stromanschlusswert _____________



–  A  –
❍ Allwetterdächer 
❍ Andrahtmaschinen 

Anhänger
❍ PKW-
❍ Verkaufs-

❍ Anzuchtsets 
❍ Arbeitskleidung / Berufsbekleidung
❍ Astsägen
❍ Astscheren
❍ .................................................................................................
❍ .................................................................................................

–  B  –
Bagger

❍ Anbau-
❍ Kompakt-
❍ Mini-

❍ Balkone
❍ Balustraden
❍ Baumbinder
❍ Baumpflege u. -Sanierung
❍ Baumschulmaschinen
❍ Beetfliese
❍ Beregnungsanlagen
❍ Beschriftungsmaterial
❍ Bewässerungscomputer
❍ Bewässerungssysteme
❍ Bewurzelungsmittel
❍ Bindematerial
❍ Bio-Grünabfallverwertung
❍ Blähton 
❍ Blumen-Potpourris
❍ Blumenampeln
❍ Blumenstecker
❍ Bodendesinfektionssysteme
❍ Bodenlockerungsmittel
❍ Böschungssteine

Brunnen -
❍ Großbrunnen
❍ Springbrunnen
❍ Wandbrunnen
❍ Zimmerbrunnen

❍ .................................................................................................
❍ .................................................................................................

–  C  –
❍ Carports
❍ CO2-Begasung
❍ Computerschleifendruck
❍ .................................................................................................
❍ .................................................................................................

–  D  –
❍ Dachbegrünung
❍ Dekorationsartikel aus:

.............................................................................
❍ Düngeanlagen
❍ Düngemischer
❍ Düngemittel
❍ .................................................................................................
❍ .................................................................................................

–  E  –
❍ EDV für Gärtnereien
❍ Einachsschlepper
❍ Elektrowinden
❍ Energiesparschirme
❍ Entfeuchter
❍ Entrindungsanlagen
❍ Erdbohrer
❍ Erden

❍ Erdmischer
❍ Etiketten
❍ .................................................................................................
❍ .................................................................................................

–  F  –
❍ Fachliteratur
❍ Fässer
❍ Feng Shui
❍ Fertigrasen
❍ Figuren u. Skulpturen
❍ Flachsprodukte
❍ Floristentechnik
❍ Folien für den Gartenbau

Fräsen
❍ Boden-
❍ Garten-
❍ Graben-
❍ Schnee-
❍ Umkehr-

❍ Freischneider
❍ Frischhaltemittel
❍ Frühbeete
❍ .................................................................................................
❍ .................................................................................................

–  G  –
❍ Gartenduschen
❍ Gartenhäuser
❍ Gartenlauben
❍ Gartenleuchten
❍ Gartenmöbel aus

.............................................................................
❍ Gartenmöbelabdeckungen
❍ Gartenscheren
❍ Gartentore / Garagentore
❍ Gartenzäune
❍ Gartenzwerge
❍ Gemüsehobel / -schneider
❍ Generatoren
❍ Gerätehalter
❍ Gerüste

Gestaltung von
❍ Gärten
❍ Parkanlagen
❍ Reitplätzen
❍ Spielplätzen
❍ Sportplätzen

❍ Gestecke aus
.............................................................................

❍ Gesteckhalter
❍ Getreidemühlen
❍ Gewächshausbeschattungen
❍ Gewächshausbewässerung
❍ Gewächshauseinrichtung 

Gewächshäuser
❍ Folien
❍ Glas
❍ Isolier

❍ Gewächshausheizanlagen
❍ Gewächshaussteuerungen
❍ Gewächshaustische

Gewebe für Gartenbau
❍ Flachs
❍ Jute
❍ Kokos

❍ Gießgeräte
❍ Gießwägen
❍ Griller
❍ .................................................................................................
❍ .................................................................................................

–  H  –
❍ Häcksler
❍ Hängematten und Zubehör
❍ Hängesessel
❍ Heizgeräte
❍ Hochbeete
❍ Hohlkammerplatten
❍ Hohlschnüre
❍ Holzschutzmittel
❍ Hydrokulturzubehör
❍ .................................................................................................
❍ .................................................................................................

–  I  –
❍ Imkereiprodukte
❍ Infrarot-Wärmekabinen
❍ Insektenvertilger
❍ Insektenschutzgitter
❍ .................................................................................................
❍ .................................................................................................

–  J  –
❍ Jungpflanzen
❍ .................................................................................................
❍ .................................................................................................

–  K  –
❍ Kamine und Kachelöfen
❍ Kehrmaschinen
❍ Kellereigeräte
❍ Kerzen
❍ Kerzenandrehmaschinen
❍ Klimasteuerungscomputer
❍ Kompaktlader
❍ Kompost
❍ Kompostaufbereitungsm.
❍ Korbwaren
❍ Kordeln
❍ Kränze
❍ Kranzbindemaschinen
❍ Kranzreifen
❍ Kranzschleifen
❍ Kräuterprodukte
❍ Kühlanlagen
❍ Kürbisprodukte
❍ Kulturrinnen 

Kunstblumen/pflanzen
❍ Glas
❍ Holz
❍ Seide

❍ Kunsthandwerk
❍ .................................................................................................
❍ .................................................................................................

–  L  –
❍ Ladeneinrichtungen
❍ Laubbläser
❍ Laubsauger
❍ Leitern
❍ Luftheizungen
❍ Lüftungsanlagen
❍ Lüftungsteuerungsanlagen
❍ .................................................................................................
❍ .................................................................................................

–  M  –
Mäher

❍ Balken-
❍ Motor-
❍ Rasen-
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❍ Spindel-
❍ Zweiachs-

❍ Manschetten f. Blumentöpfe
❍ Mistbeetfensterrahmen
❍ Motorhacken
❍ Motorsägen
❍ Motorsensen
❍ Mulchgeräte
❍ .................................................................................................
❍ .................................................................................................

–  N  –
❍ Nebelanlagen
❍ Notstromaggregate
❍ Nützlingszuchten
❍ .................................................................................................
❍ .................................................................................................

–  O  –
❍ Obstpressen
❍ Okkulationsschnellverschl.
❍ .................................................................................................
❍ .................................................................................................

–  P  –
❍ Pavillons
❍ Pergolen 

Pflanzen
❍ Blumenknollen
❍ Blumenzwiebeln
❍ Bodendecker
❍ Bonsai
❍ Farne
❍ Fuchsien
❍ Gebirgspflanzen
❍ Gräser
❍ Hydrokulturen
❍ Kakteen
❍ Kleinkoniferen
❍ Kräuterpflanzen
❍ Kübelpflanzen / Containerpfl.
❍ Laubgehölze
❍ Nadelgehölze
❍ Obstbäume
❍ Orchideen
❍ Raritäten
❍ Rosen
❍ Schnittblumen
❍ Stauden
❍ Sträucher
❍ Sukkulenten
❍ Tillandsien
❍ Topfpflanzen
❍ Wasserpflanzen 

Pflanzengefäße
❍ Blumenkistchen
❍ Bonsaischalen
❍ Hydrokulturgef.
❍ Saatkistchen
❍ Schalen
❍ Töpfe
❍ Tröge
❍ Vasen

❍ Pflanzenhilfsstoffe
❍ Pflanzenschutzgeräte
❍ Pflanzenschutzmittel
❍ Pflanzensetzmaschinen
❍ Pflanzlochbohrer
❍ Pflanzscheiben
❍ Pikierkistchen
❍ Pikierhilfen
❍ Planiereggen
❍ Preisauszeichnungsgeräte
❍ Pumpen
❍ .................................................................................................
❍ .................................................................................................

–  Q  –
❍ Quellsteine
❍ .................................................................................................
❍ .................................................................................................

–  R  –
❍ Radlader
❍ Rankgitter
❍ Rasengitterelemente
❍ Rasentrimmer
❍ Regenmeßgeräte
❍ Rindenprodukte
❍ Rodepflüge
❍ Rohrschienenwagen
❍ Rollenständer
❍ Rosenkugeln
❍ Rüttelplatten
❍ .................................................................................................
❍ .................................................................................................

–  S  –
❍ Saisonartikel
❍ Sämaschinen 

Samen
❍ Blumen-
❍ Gemüse-
❍ Rasen-

❍ Sattelspritzen
❍ Saunaanlagen
❍ Saunatauchbecken
❍ Saunazubehör
❍ Schaltschränke 

Schattierungsmittel
❍ Jalousien
❍ Klappläden
❍ Markisen
❍ Rolläden
❍ Sonnenschirme

❍ Schiebetruhen
❍ Schilder
❍ Schläuche
❍ Schlauchrollen
❍ Schlauchwagen
❍ Schneeräumgeräte
❍ Schwimmbadabdeckungen
❍ Schwimmbäder
❍ Schwimmbadfilter
❍ Schwimmbadtechnik
❍ Schwimmbadüberdachungen
❍ Schwimmbadzubehör
❍ Schwimmhallen
❍ Sichtschutzmatten
❍ Solaranlagen
❍ Solarien
❍ Sonnenuhren
❍ Spritzgeräte
❍ Sprühgeräte
❍ Stampfer
❍ Stapler

Steckhilfen
❍ Drahtgitter
❍ Steckplatten
❍ Steckschwämme

❍ Stiegen/Stufen/Treppen
❍ Substrate
❍ .................................................................................................
❍ .................................................................................................

–  T  –
Teiche

❍ Biotope
❍ Schwimmteiche
❍ Zierteiche

❍ Teichfolien

❍ Tonwaren
❍ Torantriebe
❍ Topfballenpressen 

Topfmaschinen
❍ Ein-
❍ Um-

❍ Torf
❍ Torfanzuchttöpfe 

Traktoren
❍ Klein-
❍ Rasen-
❍ Spezial-

Transporter
❍ Klein-
❍ Raupen-

❍ Transportgeräte/-hilfen
❍ Trockenblumen
❍ Tropfbewässerung
❍ .................................................................................................
❍ .................................................................................................

–  U  –
❍ Übertöpfe
❍ Untertassen
❍ Unterwasserbeleuchtung
❍ .................................................................................................
❍ .................................................................................................

–  V  –
❍ Verdichtungsgeräte
❍ Verdunklungsanlagen
❍ Verkaufscontainer
❍ Verkaufshilfen
❍ Verpackungsmaterial
❍ Vertikutierer
❍ Vogeltränken
❍ .................................................................................................
❍ .................................................................................................

–  W  –
❍ Wachstumsregulatoren
❍ Walzen
❍ Waschgeräte
❍ Wärmepumpen
❍ Wasseraufbereitung
❍ Wasserdosieranlagen
❍ Wasserfälle/-wände/-läufe
❍ Wassergraunter 

Weg- und Bodenplatten aus
❍ Kunststein
❍ Naturstein

❍ Whirlpools
❍ Windspiele
❍ Windsteuerungsanlagen
❍ Wintergärten
❍ Wurzelstockentfernung
❍ .................................................................................................
❍ .................................................................................................

–  Z  –
❍ Zeitungen - Zeitschriften
❍ Zierbänder
❍ .................................................................................................
❍ .................................................................................................

Das Anmeldeformular bildet die Grund lage für
die kostenlose Eintra gung im Aus stellungs -
verzeichnis der Int. Garten bau messe 2012.
Bitte nur Produkte ankreuzen, die am Stand
zu sehen sind oder ver kauft werden. Für
Ein tragungsfehler trägt die MESSE TULLN
GmbH keine wie immer geartete Haftung
und behält sich das Recht vor, Begriffe zu -
sammenzufassen und bei mehr als 15 Artikeln
nur die wichtigsten anzuführen.



 Aussteller keinen wie immer gearteten Anspruch gegen den Veranstalter ableiten. Der
Aussteller hat allfällige Mängel bei sonstigem Verzicht unverzüglich schriftlich zu rügen
und dem Veranstalter die Möglichkeit zur Mängelbehebung zu geben. Et waige
Ansprüche des Ausstellers sind sofort schriftlich dem Veranstalter zu melden, widrigen-
falls sie als verwirkt gelten. Für fehlerhafte Einschaltungen oder Eintragungen im offi -
ziellen Messekatalog und/oder anderen Messedrucksorten wird keinerlei Haftung
übernommen (Druck fehler, Formfehler, falsche Einordnung, Nichteinschaltung, etc).
Der Veranstalter nimmt für den Aussteller bestimmte Sendungen nicht in 
Empfang und haftet nicht für eventuelle Verluste, für unrichtige oder verspätete
 Zustellung. Das  Übernachten in den Hallen und im Freigelände ist verboten.

11. Fahrzeugverkehr, Parkverbot
Innerhalb des Messegeländes ist während der Ausstellungszeit  allgemeines Park-
verbot. Während der Dauer der Ausstellung dürfen Fahrzeuge das Gelände nur von
7- 8.30 Uhr und nach 18 Uhr befahren.

12. Feuerpolizeiliche und sicherheitstechnische Einrichtungen
Hydranten, Feuerlöscher, E-Schaltkästen, Gasabsperrhähne und Fluchtwege etc. sind
nicht zu verstellen oder zu beeinträchtigen. Das Ver wenden von offenem Feuer,
Flüssiggas, Schweißgeräten und funken erzeugenden Maschinen ist in den Hallen
streng  verboten. Dekormaterial für die Ausstellungsstände muss den  feuerpolizei-
lichen Vorschriften entsprechen.

13. Weisungen der Messeorgane
Die Aussteller sind verpflichtet, den Organen der MESSE TULLN GmbH  jederzeit das
Betreten der Stände zu ermög lichen. Den  Weisungen der  Organe ist von den
Ausstellern unbedingt Folge zu leisten,  widrigenfalls die  Räumung des Standes
angeordnet werden kann.

14. Standräumung
Die Abräumung der Stände vor Schluss der Ausstellung ist  untersagt.  Spätestens am
3. Tage nach Schluss der Ausstellung muss die  Räumung  beendet sein,  widrigenfalls
die Messeleitung berechtigt ist, die Güter auf Kosten des Aus stellers abräumen und
einlagern zu lassen. Alle Aus stellungsplätze sind dem  Vermieter bei Schluss der Räu-
mungsfrist in dem gleichen Zustand zurückzu geben, in dem sie gemietet wurden.

15. Strom- und Wasseranschluss
Der Strombedarf ist im Anmeldeformular zu vermerken. Die  erforderlichen Verein -
barungsunterlagen werden dann dem Aus steller zugesandt. Bei Wasserbedarf ist das
Einvernehmen mit der Messeleitung herzustellen.

16. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort für sämtliche aus der Teilnahme an der Ausstellung oder durch
den Besuch derselben entstehenden Verbindlich keiten ist Tulln. Für Streitig keiten aus 
diesem Vertrag wird der  Gerichtsort Tulln  vereinbart.

17. Reklamationen und Ansprüche
Reklamationen betreffend das Ausmaß, die Ausgestaltung oder die An ord nung der
Ausstellungsplätze, sowie betreffend Strom- oder Wasser anschluss können bei
sonstigem Ausschluss aller diesbezüglichen Ansprüche nur während der Dauer der
Ausstellung bei der Messe leitung angebracht werden. Etwaige sonstige Ansprüche der
Aussteller sind spätestens 3 Tage nach Schluss der Ausstellung bei der Messe leitung
anzumelden. Später  erhobene Ansprüche  gelten als verjährt. Abmachungen jeder Art
sind nur gültig, wenn sie schriftlich festgelegt wurden.

18. Preisauszeichnung
Alle ausgestellten Waren bzw. Preislisten und Kataloge  müssen in € und inklusive
MWSt. ausgezeichnet sein. Die Preisauszeichnung muss nach den aktuellen für
Österreich gültigen gesetzlichen Bestimmungen erfolgen.

19. Aufmachung der Messestände
Die Zuweisung der Plätze erfolgt durch die Messeleitung. Hiebei sind die Weisungen
der Messeleitung einzuhalten. Aufmachungen die dem  guten Geschmack oder dem
einheitlichen Stil widersprechen, sind auf A nordnung der Messeleitung zu ändern. Im
Weigerungsfalle steht der Messeleitung das Recht zu, die Änderung auf Kosten des 
Ausstellers durchführen zu lassen. – Jeder Aussteller hat seinen Stand mit seiner
 Firmenaufschrift nach Anweisung der Messeleitung zu versehen. Der  gemietete Platz
muss am Eröffnungstage um 8 Uhr früh bezogen und dementsprechend belegt sein
und dies während der Dauer der Aus stellung bleiben. – Für etwaige Grabarbeiten ist vor
Beginn der Aus stellung in der Messeleitung die Bewilligung einzuholen. – Der 
Aus steller verpflichtet sich, beim Verlassen des  Platzes denselben im gleichen  Zustand
zurückzustellen wie er ihn übernommen hat.

20. Anerkennung
Der Aussteller erklärt durch die Unterfertigung der Anmeldung, die  Teil nahme -
bedingungen vorbehaltlos und einverständlich zur Kenntnis genommen zu  haben. Der
Aussteller anerkennt durch  seine Unterschrift das der MESSE TULLN GmbH zuste hende
Recht der Selbsthilfe im Falle des Zuwiderhandelns gegen die in den vorliegen-
den Bedin gungen enthaltenen Ver bote.

21. Ausstellerkatalog
Es wird ein offizieller Katalog herausgegeben, der den Aus stellungsbesuchern als Führer
und den Kaufinteressenten als  Nachschlagewerk dient. Eintragung ohne Gewähr.

Die Teilnahmebedingungen, die einen wesentlichen Bestandteil des  Aussteller-
Miet vertrages bilden, werden durch den Aus steller bei Fertigung der Anmeldung voll-
inhaltlich und rechtsverbindlich zur Kenntnis  genommen.

1. Öffnungszeiten der Messe
Die INTERN. GARTENBAUMESSE 2012 findet von Donnerstag, 23. August - Montag, 
27. August 2012 statt. Die  Ausstellung ist von 9-18 Uhr geöffnet.

2. Platzmiete
Die Anmeldegebühr beträgt pro Aussteller € 100,– und ist gleichzeitig mit der Platz-
miete bis spätestens 14. August 2012 auf das  Konto 695 der Raiffeisen bank Tulln,
BLZ 32880 zu entrichten. Für den Fall des Zahlungsverzuges werden 12% Verzugs-
zinsen p. a. in  Rechnung  gestellt.

3. Anmeldung, Storno
Die Anmeldung geschieht ausschließlich durch Einsendung der von der Messeleitung
ausgegebenen Anmeldeformulare. Anmeldeschluss ist der 18. Mai 2012. Die voll -
zogene Anmeldung ist für den Aussteller bindend und kann nicht zurückgezogen
werden. Eine Zurückziehung ist auch ausgeschlossen, wenn die  Messeleitung die
hinsichtlich der Platzgröße und Platzart angemeldeten  Wünsche nicht voll  befriedigen
kann. Wenn die  Messeleitung ausnahms weise die Zurückziehung einer  Anmeldung
bis 7 Tage vor Messe beginn annimmt, hat der  Aussteller eine Stornogebühr von 30
 Prozent der Platzgebühr zu  entrichten. Bei  späterem Storno sind 100 Prozent der
Platzgebühr zu entrichten.

4. Zulassung
Die Zulassung zur Ausstellung entscheidet die Messeleitung, die die Annahme
bestätigt. Der Messeleitung steht es frei, Anmeldungen ohne Angabe von Gründen
abzulehnen.

5. Platzzuweisung
Die Zuweisung der Plätze erfolgt durch die Messeleitung. Während des Standaufbaues
sind die Anweisungen der  Messeleitung genau zu  beachten. Für etwaige Grabarbeiten
ist vor Aufbaubeginn die  Be willigung durch die  Messeleitung einzuholen. Die Wände
und  Böden der Hallen dürfen nicht bemalt, beklebt oder beschädigt  werden. Die
 gemieteten  Plätze sind vom Aus steller in gutem, reinen Zustand zu  halten.

6. Ausstellerkarten
Die Ausstellerfirma erhält für jeden zugeteilten Platz 4 Aus stellerkarten, welche die
Inhaber berechtigen die Aus stellungsanlagen während der festgesetzten Zeiten zu
betreten.  Zusätzliche Ausstellerkarten sind bei der Messeleitung käuflich zu erwerben.

7. Werbung im Messegelände
Drucksachen und Werbemittel dürfen nur innerhalb des gemieteten Standes,
nicht aber in den Hallengängen oder im Messegelände verteilt werden. Es sind nur
messe bezogene Werbemaßnahmen der  Aussteller zulässig, die nicht gegen  gesetz-
liche  Vorschriften oder die  guten Sitten verstoßen oder welt anschau lichen oder
politischen  Charakter haben. Ver gleichende und  Superlativ-Werbung ist unzulässig.
Optische, sich bewegende und akustische Werbe mittel (darunter fallen unter
anderem ferngesteuerte Rasenmäher) sind außerhalb des gemieteten Standes
nicht erlaubt.

8. Untermiete
Die ermieteten Ausstellungsplätze dürfen in keiner Form  weiter- oder  untervermietet
werden.

9. Wireless Internet
Es steht in allen Hallen und am Freigelände für Aussteller WIRELESS Internet
(HOT SPOT) zur Verfügung. Die Betreibung von W-LAN ACCESSPOINTS von
anderer Seite als der MESSE TULLN GmbH ist am gesamten Messegelände nicht
gestattet.

10. Haftung und Versicherung
Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung bei Diebstahl, Abhandenkommen oder
Beschädigung der vom Aussteller oder Dritten eingebrachten oder zurückgelassenen
Güter, insbesondere Ausstellungs- und Standausrüstungs gegen stände.
Der Veranstalter ist zum Abschluss irgendwelcher Versicherungen nicht verpflichtet.
Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für sämtliche vom Aussteller, seinen 
Angestellten oder Vertragspartnern am Messegelände abgestellten Sachen so auch
Fahrzeugen. Der Aussteller haftet seinerseits für et waige Schäden, die durch ihn,
 seine Angestellten,  seine Vertragspartner oder durch seine Ausstellungsgegenstände
und -einrichtungen an Personen oder  Sachen verursacht werden. Der Veranstalter ist
klag- und schadlos zu halten. In der Auf- bzw. Abbauzeit hat jeder Aussteller eine
erhöhte Sorgfaltspflicht für die Sicherheit seiner Güter. Wertvolle und leicht bewegliche
Ausstellungs gegenstände sind außerhalb der Messeöffnungszeiten (insbesonders
nachts) vom Messestand zu entfernen und vom Aussteller selbst auf eigenes Risiko
zu verwahren. Der Veranstalter haftet nicht für Vermögens-, Gesundheits- oder
sonstige Schäden welcher Art auch immer, die im Zusammenhang mit der Vorbereitung,
Durchführung oder Abwicklung einer Ausstellung dem Aussteller selbst, dessen
Bediensteten oder dritten Personen aus  welchem Grund auch  immer entstehen. Der
Veranstalter haftet nicht für entgangenen  Gewinn. Es wird daher den Ausstellern
empfohlen, eine entsprechende Ver sicherung ab zuschließen.
Dieser Haftungsausschluss gilt auch, wenn Schäden durch Mängel an Gebäuden oder
Einrichtungen des Veranstalters verursacht werden. Der Veranstalter haftet überhaupt
nur dann, wenn Schäden durch ihn oder seine Leute vorsätzlich herbeigeführt wurden.
Es obliegt dem Geschädigten, diese Voraussetzung zu beweisen. Aus dem Handeln
oder Unterlassen anderer Aussteller, deren Leuten oder Vertragspartnern kann der
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